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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ¬
DIE WHLENINDENNATONALRAT .

Mahllokalfür Nähler,die nach AbschlussderBürserliste
übersiedelt sind .

DasWahlrechtimtin demSprengelauszuüben ,zudemdasHausgehört ,
in demder Wahlberechtigte am30 .Juni dieses Jahres ,demTag des Abschlussesder
Bürgerlisten ,gewohnthat .Ist der WahlberechtigtenachdiesemZeitpunktineine
andere Wohnungin Wienübersiedelt,so hat er trotzdem das WahlrechtimSprengel
seines früheren Wohnsitzes auszuüben .WelchesWahllokal in Betracht kommt ,kann
in jedem magistratischen Bezirksamte mündlich oder telephonisch erfragt werden .

Hat der Wahlberechtigte seinen Wohnsitz nach Abschluss der Bürger¬

listen ausserhalb Wiens verlegt,so hat er Anspruch auf eine Wahlkarte ,umderen
Ausstellung bei der Ortswahlbehörde ,bis zu deren Konstituierung bei der Magi¬
strats - Abteilung 19 ,Neues Rathaus ,Parterre ,unter Anschluss der Heimatsdokumen¬

tes ( Optionsdekretes ) undeiner Bestätigung über die erfolgte Wohnsitzverlegung ,

die vomBürgermeisteroder ,falls für denOrt des neuenWohnsitzeseineBundes¬
polizeibehördebesteht ,vondisserauszustellenist ,anzusuchenist . DerartigeAn¬
suchen sind,um eine rechtzeitige Erledigung zu ermöglichen ,spätestens amDonne
tag ,den6 .November1930 ,zuüberreichen.

Dokumentezur Feststellung des Identität desWählore .
Zur Ausübung des Wahlrechtes muss sich jeder Wahlberechtigte mitei

Dokumentausweisen ,aus dem seine Identität festgestellt werden kann .Nach §59

der Wahlordnung für den Nationalrat kommenhiefür in Betracht :Tauf - ,Geburts - ur
Trauscheine ,der Heimatschein ,Anstellungsdekrete ,Pässe und amtliche Legitimati¬

onen jeder Art ,Arbeitsbücher ,Dienstbotenbücher ,Dienstkarten ,Jagdkarten ,Eisen¬
bahn - undTramwaypermanenzkarten,Gewerbescheine ,Lizenzen ,Diplome ,Hoch - undmit¬

telschulzeugnisse ,Immatrikulationsscheine und Meldungsbüchereiner Hochschule ,
militärische Dokumenteund dergleichen ,überhaupt alle unter Beidruck eines
Amtsstempels ausgefertigten Urkunden ,die den Personenstand des Wählers erkenne

lassen . DerMeldezettel allein genügt hiefür nicht .

Wahlberechtigte . ,die ihre DokumenteeinembeimWienerMagistrat
ankängigen Ansuchen angeschlossen haben ,können diese Dokumentebei der Amts- ¬

stelle,bei der sie ihr Ansucheneingebrachthaben ,in dennormalenAmtsstunden
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zurückverlangen .Soweites sich umAktenhandelt ,die bei einemma¬
gistratischen Bemirksamtoder bei der Magistrats - Abteilung50 ,also
bei denvor allemin BetrachtkommendenAmtsstellen ,eingereicht
worden sind ,können die Dokumente bei diesen Amtsstellen ab Mitt - ¬

woch ,den 5 .November ,auch ausserhalb der normalen Amtsstundenbis

6UhrabendsundamSonntag,den9 .November,inderZeitvon7Uhr
früh bis 4 Uhrnachmittags behobenwerden .Die entnommenenDokumente
sind ,soweit sie zur weiteren Erledigung des Aktes diesem wiederan¬
zuschliessen sind ,unmittelbar nach der Wahldermagistratischen
Amtsstellezurückzustellen .DieAmtsstellendes WienerMagistrates
sind aber auchangewiesen ,der Partei über ihr Verlangenstatt der
Dokumentebloss eine Bestätigungauszufolgen ,dass undwelcheDoku- ¬
mente beim Akt erliegen .Eine solche Bestätigung gilt imZusammen¬
hangmit demMeldezettelals Ausweisdokumentbei derWahl.
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